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Suggestion for amendment of Title : IV-1

By Ms / Mr : Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann

Status : - Member - Alternate

Artikel IV-1: Aufhebung der früheren Verträge

Am Tag des Inkrafttretens des Vertrags über die Verfassung werden der Vertrag zur

Gründung der Europäischen Gemeinschaft und der Vertrag über die Europäische Union sowie die

Rechtsakte und Verträge zu ihrer Ergänzung oder Änderung, die in dem dem Vertrag über die

Verfassung beigefügten Protokoll genannt sind, aufgehoben. Der Vertrag zur Gründung der

Europäischen Atomgemeinschaft sowie die Rechtsakte und Verträge zu seiner Änderung, die in

dem dem Vertrag über die Verfassung beigefügten Protokoll genannt sind, werden zum 1.1.2007

aufgehoben.

Explanation (if any) :

Der Euratom-Vertrag ist obsolet und daher nach einer Übergangszeit aufzuheben. Sein
Zustandekommen vor 46 Jahre stand unter Bedingungen, die heute nicht mehr gegeben sind. Die
Privilegierung der Atomenergie gegenüber anderen Energieformen ist heutzutage nicht mehr zu
rechtfertigen. Vielmehr sollte die Nuklearenergie Bestandteil der allgemeinen Energiepolitik,
Atomforschung Bestandteil der allgemeinen Forschungspolitik werden. Sonstige
bereichsspezifische Regelungen, die auch heute noch ihre Berechtigung haben (Bestimmungen zur
nuklearen Sicherheit und zur Entsorgung), sind an geeigneter Stelle im Teil III des
Verfassungsvertrages zu integrieren.
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